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By: Mr Caspar EINEM

Status : Member

Artikel 6

(1) Verlangt eine internationale Situation eine operative Aktion der Union, so nimmt der

Rat bzw. das sonst verfassungsmäßig berufene Organ der Union die erforderlichen Beschlüsse

an. In dem jeweiligen Beschluss sind die Ziele, der Umfang, die der Union zur Verfügung zu

stellenden Mittel sowie die Bedingungen und erforderlichenfalls der Zeitraum für die Durchführung

der Aktion festgelegt.

Explanation (if any) :
Auch hier soll sicher gestellt werden, dass keine Generalzuständigkeit des Rates in Fragen
geschaffen wird, die nicht Sache des Rates sind.


